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Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Sozi-

ales/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss 
öffentlich-Vorberatung 24.11.2016  

Gemeinderat öffentlich-Beschluss 15.12.2016  

 

 

 

Betreff: 

 

Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2017 und 2018 und Änderung 

der Abwassersatzung 

 

 

Anlagen: 

 

Anlage A 

Anlage B   

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der vorgelegten Gebührenkalkulation mit Stand November 2016 wird zugestimmt.  

 

2. Die Stadt Lörrach beabsichtigt weiterhin Gebühren für die öffentliche Einrichtung 

zur Abwasserbeseitigung zu erheben.  

 

3. Die Stadt Lörrach wählt als Bemessungsmaßstab für die Schmutzwassergebühr 

den Maßstab Frischwassermenge aus. Der Bemessungsmaßstab für die Nieder-

schlagswassergebühr ist die bebaute und befestigte Fläche (versiegelte Fläche).  

 

4. Den gebührenfähigen Gesamtkosten der öffentlichen Einrichtung, welche in die 

Gebührenkalkulation eingestellt wurden, wird zugestimmt.  
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5. Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Jahre 2017 und 2018 erfolgt folgen-

der Ausgleich von Vorjahresergebnissen:  

 

Schmutzwasserbeseitigung:  

 

2017:  restlicher Ausgleich der Kostenüberdeckung der Jahre 2010 bis 2012 

in Höhe von 552.820,31 €, sowie ein teilweiser Ausgleich der Kos-

tenüberdeckung des Jahres 2013 in Höhe von 2.000,00 € 

2018:  restlicher Ausgleich der Kostenüberdeckung des Jahres 2013 in Hö-

he von 316.354,15 €, Ausgleich der Kostenüberdeckung des Jahres 

2014 in Höhe von 331.694,90 €, sowie ein teilweiser Ausgleich der 

Kostenüberdeckung des Jahres 2015 in Höhe von 40.000,00 € 

 

Niederschlagswasserbeseitigung:  

 

2017: restlicher Ausgleich der Kostenunterdeckung der Jahre 2010 bis 

2012 in Höhe von 286.143,35 €, sowie ein teilweiser Ausgleich der 

Kostenüberdeckung des Jahres 2014 in Höhe von 323.592,86 € 

2018:  restlicher Ausgleich der Kostenüberdeckung des Jahres 2014 in Hö-

he von 32.000,00 €, sowie ein teilweiser Ausgleich der Kostenüber-

deckung des Jahres 2015 in Höhe von 60.000,00 € 

  

6. Die Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers (Schmutzwassergebühr) und 

die Gebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers (Niederschlagswasser-

gebühr) werden ab 01. Januar 2017 wie folgt festgesetzt: 

 

 Zeitraum          Schmutzwassergebühr      Niederschlagswassergebühr 

 01.01.2017 – 31.12.2017        1,14 €/m³      0,79 €/m² 

 01.01.2018 – 31.12.2018        1,14 €/m³      0,79 €/m² 

 

 

7. Der Änderung der Satzung der Stadt Lörrach über die öffentliche Abwasserbesei-

tigung (Abwassersatzung-AbwS) gemäß Anlage B wird zugestimmt. Die Satzungs-

änderung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. 
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Personelle Auswirkungen: 

 

keine   

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
keine 

 

 

Begründung: 

 

Diese Vorlage umfasst die Kalkulation der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserge-

bühr des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach für die Wirtschaftsjahre 2017 und 

2018 sowie die Änderung der Abwassersatzung.  

 

1. Abwassergebührenkalkulation 

 

Zum 31. Dezember 2016 endet der am 18. Dezember 2014 beschlossene Kalkulations-

zeitraum für das Jahr 2016. Die Fa. Schneider & Zajontz aus Heilbronn wurde beauftragt, 

die Kalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2017 und 2018 durchzuführen. 

 

Bei der Gebührenbemessung wurden die Kosten und Erlöse in einem Zeitraum von 2 Jah-

ren berücksichtigt. Somit liegen der Gebührenbemessung die Wirtschaftsplanansätze des 

Jahres 2017 sowie die Finanzplanung des Jahres 2018 zugrunde. Zu den gebührenrecht-

lich ansatzfähigen Gesamtkosten gehören in der Kalkulation nach § 14 Abs. 3 Satz 1 KAG 

auch die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibun-

gen. In der Gebührenkalkulation wurde die Verzinsung, bestehend aus den tatsächlich zu 

zahlenden (pagatorischen) Fremdkapitalzinsen berücksichtigt. Eine Verzinsung des Eigen-

kapitals findet nicht statt, da der Eigenbetrieb über kein Stammkapital verfügt. Den Ab-

schreibungen liegen die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde. Die Kanäle 

und Sonderbauwerke werden im Regelfall über eine Laufzeit von 33 Jahren linear abge-

schrieben. Für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen wurde in der Gebüh-

renkalkulation ein Abzug bei den laufenden und den kalkulatorischen Kosten sowie den 

Zuschüssen vorgenommen (Straßenentwässerungsanteil).  

 

Die Aufteilung der kalkulatorischen Kosten, der laufenden Kosten und Erlöse sowie der 

Ertragszuschüsse ergibt sich aus den Erläuterungen zur Kostenaufteilung in Anlage A 

(Seiten IV – VII). Die Ermittlung der Kosten der Straßenentwässerung und der gebühren-

fähigen Kosten sowie die Aufteilung auf die einzelnen Gebühren einschließlich der Prog-

nosen für die zugrundeliegenden Leistungseinheiten sind ebenfalls in Anlage A darge-

stellt.  

 

In der Kalkulation wurden weiterhin die in den Betriebsabrechnungen der Jahre bis ein-

schließlich 2015 ermittelten noch ausgleichsfähigen Kostenüberdeckungen und Kosten-

unterdeckungen berücksichtigt. Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG sind Kostenüberdeckungen 

bei ein- oder mehrjähriger Gebührenbemessung innerhalb der folgenden 5 Jahre auszu-
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gleichen, wenn am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die Ge-

samtkosten übersteigt. Kostenunterdeckungen können ebenfalls in diesem Zeitraum 

ausgeglichen werden. Die genaue Höhe der Über- und Unterdeckungen sowie deren 

Ausgleich sind aus der beiliegenden Anlage A (Seiten 28 - 29) und Punkt 5 der Beschluss-

vorschläge ersichtlich.  

 

Auf Basis der Gebührenkalkulation ergeben sich unter Beibehaltung des bisherigen voll-

ständigen Kostendeckungsgrades und unter Berücksichtigung des Abbaus von Über- und 

Unterdeckungen der Vorjahre für die Jahre 2017 und 2018 folgende Gebührensätze: 

 

Jahr Schmutzwassergebühr 

€/m³ 

Niederschlagswassergebühr 

€/m² 

2017 1,14 0,79 

2018 1,14 0,79 

 

Die Schmutzwassergebühr bleibt für 2017 und 2018 um 4 Cent unter dem bereits niedri-

gen Vorjahresniveau, da der erforderliche Abbau von Gebührenüberdeckungen aus Vor-

jahren noch nicht abschließend vollzogen ist. Die Niederschlagswassergebühr kann trotz 

des für das Jahr 2017 vorgesehenen Ausgleichs von Kostenunterdeckungen aufgrund zu-

sätzlich vorhandener Überdeckungen aus Vorjahren und deren Abbau von derzeit 0,88 

€/m² auf 0,79 €/m² gesenkt werden und auch für 2018 auf diesem Niveau gehalten wer-

den. 

 

2. Änderung der Abwassersatzung 

 

Die Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Lörrach über die öffentliche Abwasser-

beseitigung (Abwassersatzung – AbwS) ist in der Anlage B beigefügt. 

 

 

 

 

Robert Schäfer 

Eigenbetriebsleiter  
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